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Aktenzeichen: 

  

bei Antwort bitte angeben 

 

 

Zimmer:  

Telefon: 

0211 475-0 

Telefax: 

0211 475-9025 

produktsicherheit@ 

brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude: 

Ruhrallee 55, 

45138 Essen  

Lieferanschrift: 

Cecilienallee 2, 

40474 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-2671 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis Essen Hbf 

Buslinie 154/155 - Kupferdreh 

Haltestelle:  

Dammannstraße 
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An den/die  
Einführer(in)  
 
 
Durchführung des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)1  
Einfuhr eines Produktes aus einem Drittstaat / Allgemeine Informationen 
 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

bei Bestellungen über das Internet kommt es relativ häufig vor, dass 
sich der Verkäufer (Händler und/oder Hersteller) nicht in einem EU-
Mitgliedsstaat befindet. Dies geschieht teilweise unbewusst, weil auf 
einigen Internet-Shops nicht deutlich erkennbar ist, wo der Verkäufer 
seinen Sitz hat. (Ausnahme: private Versender, die Produkte nicht im 
Rahmen einer Geschäftstätigkeit versenden). 

Bei der Einfuhr in den Wirtschaftsraum der EU wird das Produkt dann im 
ersten Schritt durch den Zoll auf seine Einfuhrfähigkeit geprüft. Stellt der 
Zoll hierbei nun fest, dass bereits formelle Anforderungen des Produkt-
sicherheitsgesetzes oder anderer Vorschriften nicht erfüllt wurden bzw. 
zu bezweifeln sind, wird die Freigabe ausgesetzt. 

Die zuständige Marktüberwachungsbehörde (hier die Bezirksregierung 
Düsseldorf) wird vom  Zoll über die Aussetzung der Freigabe informiert. 
Diese prüft, ob das Produkt gegen europäische produktsicherheitsrecht-
liche Vorgaben verstößt.  

Generell, aber insbesondere beim Vorliegen von „einfachen“ formalen 
Mängeln, ist fraglich, ob der außereuropäische Hersteller tatsächlich die 
gesamten Vorgaben an die Sicherheit des Produktes berücksichtigt hat. 
Wurden z.B. mechanische Erprobungen, andere Tests oder chemische 
Analysen zum Nachweis gesundheitsgefährlicher Chemikalien (Blei, 
Chrom usw.) durchgeführt? 

Ein Produkt darf in der EU nur verkauft (bereitgestellt) werden, 

wenn es alle produktsicherheitsrechtlichen Anforderungen erfüllt, 

und somit bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer Verwen-

dung die Sicherheit und Gesundheit von Personen nicht gefährdet. 

 

 

                                            
1 Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) 
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Fehlen z.B.  

• Sicherheitshinweise 

• Altersbegrenzungen 

• Typen-/ Chargen-/ oder Identifikationsnummer  

• CE-Kennzeichnung (falls vorgeschrieben) 

• Name und Anschrift des Herstellers 

Diese Angabe ist für die Sicherheit der Verbraucherprodukte von 

Bedeutung. Sie hat den Zweck, dem Hersteller zu ermöglichen, 

die zur Vermeidung etwaiger von den Produkten ausgehender 

Gefahren zweckmäßigen Vorkehrungen zu treffen (z.B. Rück-

nahme vom Markt, Warnung der Verbraucher, Rückruf beim Ver-

braucher). 

hat der Hersteller / Händler eben genau diese o.g. Anforderungen nicht 

erfüllt. 

Im Onlinehandel kommt es teilweise vor, dass ein Händler ein Produkt in 
der EU vertreiben möchte, obwohl der Hersteller das Produkt nicht für 
die EU produziert hat. In diesem Fall ist es die Aufgabe und die Ver-
pflichtung des gewerblichen Versenders, sicherzustellen, dass er nur 
Produkte in die EU versendet, die tatsächlich alle europäischen Vorga-
ben erfüllen. 

 

Wichtiger Hinweis 

Die Maßnahme – keine Freigabe Ihres Produktes durch den Zoll – ist 

nicht gegen Sie als Verbraucherin/Verbraucher gerichtet. Vielmehr 
soll hier verhindert werden, dass ein nichtkonformes Produkt auf dem 
Markt der europäischen Union platziert wird. Sie haben das Recht auf 
ein konformes Produkt. Die Maßnahme richtet sich also ausschließ-

lich gegen den Hersteller bzw. gewerblichen Versender dieses Pro-

duktes. Ein weiteres Ziel ist, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. 
Ein Hersteller / Versender in einem Drittstaat soll keine Vorteile gegen-
über einem Hersteller oder Händler innerhalb der EU haben.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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